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Jahresfestbeträge
nach fiktiven Vergütungsmerkmalen')

Erforderliche Ausbildung/
fiktive Eingruppierung

80 v.H. der jeweiligen fiktiven Bruttovergütungen
einschl. Arbeitgeberanteile sowie gesetzliche
und tarifliche Zusatzversorgungsleistungen
- Lebensaltersstufe nach vollendetem
35. Lebensjahr/verheiratet/l Kind -

Fachkraft mit Abschlußdiplom in Psychologie,
Pädagogik oder ärztlicher Approbation (II a BAT)

Fachkraft mit Abschlußdiplom und staatlicher
Anerkennung in Sozialarbeit oder Sozialpädagogik
a) soweit in Vergütungsgruppen Vb/IVb BAT
b) soweit in Vergütungsgruppen IVa/III BAT

Fachkraft mit einer im Einzelfall
geeigneten langjährigen Berufs- und Beratungs-
erfahrung (Vc BAT)

') jeweils abgerundete Beträge (durch 12 teilbar)


